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Pr. 324/93 Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Schri.ften . . 

-------~------------------------------------------------~-----:-----------------
Entsche.idung Nr. 455l (V) vom 04.10.1993' . 

bekanntgemacht im su·ndesanzeiger Nr. 206 vom 30.10.1993 

Antragste 11 er: \ie-rfahrensbetei 1 igte: 
CIC Video · GmbH 

Die Bunde$prilfstelle für jugendgefährdende Schriften hat:auf di~ am 16.07. ~nd 
20.08.1993 eingegangene~ Inditierungsanträge am 04.10.1993 -gemäß § 15a Abs. 1 
GjS im vere'infac_hten Verfahren in· der Besetzung: ' · · _ . 

·vorsitzende: 

Literatur: 

'Kirchen: 

einstimmig beschlossen: "Friedhof _der Kuscheltiere .2° 
Videofilm 

· CIC Video GmbH, Frankfurt 

wird in die Liste der 
jugendgefährdenden Sc;hriften -
eingetragen. . 

Am Michaelshof .8 Postfach 200 355 53133 Bonn ~ _. T~l _. 0228/3.56021 



Sachverhalt 

Der Videofilm "Friedhof der Kuscheltiere 211 wird von der. Firma CIC Video, Frank­
furt,. vertrieben. Der 1992 unter dem Originaltitel 11 Pet Sematary 211 produzierte· 
Film hat. eine Laufzeit von ca. 90 Minuten •. Regie führt~ Mary Lambert, Darsteller 
sfnd u.a~ . Endward Furlong, Anthony Edwards und Clancy Brown. 

Die Freiwillige Se.lbstkontrolle der Filmwirtschaft (F_SK) erteilte dem Film das 
Kerinzeichen "nicht freigegeben unter.18 Jahren", 

Das beantragt die Indizierung des 'Videofilms, da sein 

, y· 

Inhalt jugendgefällrdend im Sinne von § l I G"jS sei, · . ·· . 
Zur Begründung seinss lndizierungsaritrags verweist der Antragstene·r auf die fn 
epischer Breite geschildert'en Gewaltdarstellungen, die in dem Film. insbesondere 
sich zum Ende hin ·ste.igernd enthalten sind. Diese wirkten offensictitlich sozia­
lethisch .. desorientierend auf Kinder und Jugendliche, so daß efne Indizieruff~ 
etforderlich sei. · · · ( l 

Die Verf.ahren.sbeteiligte wurde form- und fr_istgerecht Ube·r die Absicht der Bun­
desprüfstelle, lm v~reinfachten Verfahren gemäß§ 15a GjS zu.entscheiden, unter7 
richtet. '.Sie hat sich nittit geäußert. 

Wegen d~r weiteren Einzelheiten des Sach" und Streitstandes wird .auf den I~halt 
der Prüfakte· und .auf de~ des Videofilms, die Gegenstand · des·verfahrens waren, 
Bezug genommer1. :Die Mitglieder des 3er-Gremiums· haben sich den Videofilm in 
v9ller Länge und bei normaler Laufgeschwi'ndigkeit angesehen ~nd die Entscheidung 

. sowie d.ie Entscheidungsbeg'rüridung in vorliegender. Fa~sung ge~illigt. 

Gründe 
. . 

ner Videofilm "Fl'iedhof der Kuscheltiere _2 11 war -antragsgemäß zu indizieren. 

Sei ri Inhalt· ist. offenbar geeignet· ( § 1.5 a I GjS), Kinder und Jugend liehe soz i a 1-
eth i sch. zu desorientieren, wie das Tatbestandsmer.kma 1 11 s i tt 1 ich iu gefährden" '"' 
§ 1 I s: 1 GjS na~h ständiger Spruchpraxis der Bundesprüfstelle sowie höch:. / 
richterlicher Rechtsprechung ausz_u1egen ist. 

Zum Inhalt: 

Der Fil~ i~t eine- F~1geptoduktio~~des nach dem Roman von S~ephei K1n~ entstande­
nen Filmes "Friedhof der Kuscheltiere". Der Tierarzt Matthews und sein Sohn· Jeff 
ziehen nach d~m Tod von.Jeffs Mutter in das Städtchen Ludlow, wo s·ich der sage-

. numwobene Indianer-Friedhof befindet. Tote, die auf diesem Friehofsstück begra­
ben wer,den; erstehen als Zombies wieder auf. Jeff und Drews, der Stiefsohn des 
qrtlichen Poliz~ibeamten, begraben nacheinander zunächst.Orews Hund und schließ­
lich weitere Personen, die ums Leben gekommen sind. Da die wiederauferstandenen 
Zombies jedoch gerne töten; ber'ei'ten Jeff und se.in Vater dem Spuk gewaltsam ein 
Ende. · 

Der Film enthält - insbesondere zu Ende hin - eine ganze· R,eihe selbstzweckhafter 
und anreißerisch in s·iene gesetzte Gewaltdarstellungen, die das voyeuristische 
Interesse des Zuschauers an besonders grausamer Gewalt begangen an Menschen 
wecken. · 
Aber auch schon zu Beginn der Handlung erweist sich; daß in Ermangelung anderer 
Spannungselemente detailli~rt ausgemalte Sterbeszenen dazu dienen müsse~, .das 
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Interesse des Zusc~auers zu feJseln. So wird ausgiebig geieigt, wie Jeffs Mut­
ter, . von Stromstößen gesch:Uttelt, einen . langen Tod stirbt, Und als Gass, Drews 
Stiefvater von dem wiederaufers.tandenen Hund in die Kehle gebissen wird, wird 
die klaffende Halswunde anschließend in weiteren vier Nahaufnahmen präsentiert. 

Von besonderer Grausamkeit ist die . Tötungsszene, im Verlaufe derer der ·freche 
~las.senkamerad ,· ~er Jeff„ständig g<;?ärgert hat, zu ·· Tod~ kom,nt. Der· mittlerweile 
als U.l'ltoter wiederauferstandene Gass quält deri a111 Boden liegenden Jungen, indem 
·er das rotierende Hinterrad· eines Motorrades sein·~m. Gesicht gefährlich nahe 
bringt. · Schließlich ·radieren Reifen und Speichen dem Jungen das halbe Gesicht 
weg; .der Tötungsakt . a)s solcher findet zwar im Off statt, das Ergebnis wird dem 
Zusch_auer Jedoch präsentiert. · 

Gass' nächstes Opfer ·ist Dr. Matthews. Dieser hat durch d~n nach seiner Wieder­
auferstehung g~radezu , 1:ol lwütjg·en Hund eJne große, häßl .iche Ha 1 swuilde erlitten, 
Gass hält plötzlich einen Bohrer in der Hand, den er in Gang setzt und Matthew. 
tief in die HaJswunde stößt. Der Vorgang:wird in Nahaufnahme präsentiert. Matt­
hew kann sich nur retten, · indem er dem Mann eine Pistole unter das . Kinn drückt 
und ihm das Gehirn wegschießt {Nahaufnahme). · · 

Jeffs ~uferstandene Nutter tötet ·mfi~inem Messer das Hau~mädchen. ln · einer 
weiteren Szene wird die tö~lfohe Verletzung am Auge in Nahaufnahme g·ezeigt. 
Jeffs toter Klassenkamerad, · dem die Reifenspuren des ·Motorrades ins Gesicht 
geprägt worden s·ind,. greift Jeff an. Nach langwierigem Kampf stopft Jeff sein:em 
Gegner haßerfüllt ein offenliegendes Stromkabel in den Mund. Das sich anschlie­
ßende ~terben 9es Jungen ist langwierig ausgemalt; schließlich platzt dem Jungen . 
förm i i <;h der Kopf weg_ und der ~umpf. stilrzt rUck l ings auf den Böden. . · · 
Jeffs -Mutter löst sich .derweil in Blut ·.und Schleim auf und verbrennt s·chließlich 
zu einem unkenntlichen Skelett. 

Es gibt keine generel ien Grundsätze zu .der Frage, ob und .. inwieweit Kinder und 
Jugendliche durch sel bstzweckhafte Darste ~ 1ungen von · ·grausamer und unmehschl i­
cher · Gewalt ~eeinf.lußt werden. _Nach dem derzeitigen Stand der: Forschung zu der 
Frage der Wirkung von filmisc~en .Gewaltdarstellu11ge.n insgesamt ist .festzust.el­
len, daß es. m~hr Indik~toren für eine Wirkungsrisiko als für generene Harmlo­
sigkeit oder gar Nützlichkeit ·solcher Darstellungen gibt. Mit Gewaltdarstellun­
gen, · die alJf_ das . voyeuristische Interesse des · :zuschauers· an grausamer Gewalt , 
-abzielen, kann die Gefahr einhergehen, daß ·bei minderjähr·igen Rezipienten eine 
gle~chgültige _un<l abstu~pfende · Wirkung solchen Gewaltdarstellungen gegenüber 
~rzielt wird, und der Konsum dieser selbstzweckhaft angelegten Gewalt die Mft­
leirlen~fähigkeit des Zuschauers stark herabset.zt: 

Der .verfahrensgegen~tändliche Film bitgt diese .Gefahr in sich, denn sei~ Inhalt 
besteht aus einer Aneinanderreihung von Szenen, in. welchen M~nschen bzw.·so1che, 
die zwar als Untote gelten, jedoch als Menschen einwandfrei noch anzusehen sind, 
·auf grausame Weise mißhandelt und gequält werden. Die Darstellungen der Grausam­
keiten sind detailfreudig ausgebreitet und darauf angelegt, den Zuschauer zu 
ergötzen.. Derartige se l bstzweckhafte Gewa 1 tdarste 11 ungen gegen Menschen sind 
jugendgefährdend, da mit · ihnen Verha1tensweisen. vorgeführt werden, die dem 'höch~ 
sten Rechtsgut der Verfassung, nämlich . dem Anspruch eines jeden auf Achtung der 

' MenschenwUrde: zuwider 1 aufen. · 

Die jugendgefährdende Wirkung ist offenbar im Sinne vqn § . 15 a ·r GjS. Der Film 
enthält eine ganze Reihe brutaler Gewalttaten, wodurch die Jugendgefährdung für 
jeden Zuschauer klar und zweifelsfrei erkennbar ist. Er erfü l lt damit .die Vor~ 
aussetzungen, die ~ine Behandlung im vereinfachten Verfahren rechtfertigen. 

Fraglos darf diese Pro~uktion die Kunstfreiheit des Art. 5 Absatz 3 GG für ~ich 
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in Anspruch nehmen . . Denn nach der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen 
Definition ist .alles Kunst, was sich darstellt als "freie schöpfer ische Gestal­
tung, . in der Erfahrungen, Eindrilcke oder Phantasien .dei Urhebers zum Ausdruck 
kommen"! ·· Diese Definition wird von dem verfahren.sgegenstän.dl ichen Film unzwei- · 
felhaft erfüllt. · 

Doch hat nach dem Beschluß des. Bundesverfassungsgerichts vom 27.11.1992 (NJW 91, 
S. 1471 ff.) auch .der Jugendschutz Verfassungsrang, abgeleitet aus Art. 1 Absatz 
1, Art. 2 Absatz 1 und Art; 6 Absatz 2 GG. . · . 
ber B~ndesprüfstelle ist durch die·benannte· Entscheidung des Bundesverfassungs­
gerichts a~fgegeben, zwischen den· VerfassungsgUtern Kunstfr~iheit ~nd Jugend­
sehutz abzuwägen, um festzustellen, welchem der beiden · Güte·r iril Einzelfall der 
Vorrang einzuräumen ist. Dabei ,st bei einem Werk nicht nur die künstlerische 
Aussage, sonde.rn auch ·die reale Wirkung .zu berUcks·ichtigen. 
Bei . der Abwägun~ zwischen Künstschutz und· Jugendschutz fiel zugunsten des Ju­
gerydschutzes 1ns ·Gewicht, daß das Ziel des Filmes, besonders ~rausame Gewaltta­
ten be~angen an ~enschen oder rnensthengleiche~ Wesen zu .Unterhaltungszwecken zu 
inszenieren, derart dominiert, daß zu befUrchten ist, daß minderjäh~ige ·Rezi~ 
pienten dem Film weniger eine künstleristh~ Aussage enthehmen werden, als vi c' · , 
mehr sich an den Grausamkeiten ergötzen werden, was die Abwägung zugunsten des 
Jugendschutzes .notwendig werden 'läßt ~ · · 

Ein Fa i 1 vo11 ger iilger Bedeutu.ng gemäß .§ 2 GjS .konnte schon wegen der Schwere cler 
von .dem V1deofilm ausgehenden Jugendgefährdung und· angesichts des niedrigen 
Mietprelses, durch den auc.h' .Kindern und Jugendliche in die Lage .versetzt werden, 
deri Videofilm zu·erwerben, nich.t angenoßJllen .werden. Darüberhinaus liegen Angaben 
über den Umfang des Vertriebes, die die Antlahme· eines F.al1es von geringer Bedeu~ 
tung begründen laslen könnten! nicht vor. . · 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen ·~1e Entscheidung · .~an~ · iQ~erhalb einet Monats ab Z~stellung schriftlich 
o.der zu .Protokoll der Geschäftsstelle 'beim Verwaltungsgericht .in 5000 Köln, 
Appellhofplatz 1, Anf~chtungsklage erhoben werden. · o;e. vorherige.Einlegung eines 
Widerspruchs entfällt. · Die .Kl~ge hat keine :auf!?chi<;bende W·irkung. _Sie ist gegen 
den Bund, vertreten .durch die BundesprUfstelle zu ·richten (§§ 20 GJS, 42 VwGO). 
Außerdem können Sie innerhalb eines Monats ab · Zustellung bei der Bundesprüfstr:. ,'· 

·le Antrag ·auf Ents~heidung durch da~ 12er-Gremium stelleri (§ 15 a ·Ab~. 4 GjS). ·· ·. 


